
§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Allgemeinen Bedingungen regeln die Belieferung eines Kunden durch 
die Vattenfall Europe Sales GmbH, Überseering 12, 22297 Hamburg, nachstehend 
Lieferant genannt, mit elektrischer Energie für die vom Kunden angegebene 
Verbrauchsstelle außerhalb der Grund- und Ersatzversorgung im Rahmen eines 
Sondervertrages.

(2) Der Kunde kann zwischen verschiedenen Produkten wählen. Das vom Kunden 
gewählte und vom Lieferanten zu liefernde Produkt ergibt sich aus der Vertrags-
bestätigung des Lieferanten.

(3) Voraussetzung für die Belieferung ist ein Jahresstromverbrauch des Kunden 
unter 100.000 kWh pro Verbrauchsstelle. Die Belieferung von Reservestrom-
anlagen (zum Beispiel beim Betrieb von Blockheizkraftwerken), von Elektro-
Speicherheizungen und von Wärmepumpen ist ausgeschlossen, ebenso wie die 
Belieferung einer Verbrauchsstelle mit einem Bargeld- und/oder Chipkarten-
zähler. Stellt sich während der Laufzeit des Stromliefervertrages heraus, dass 
diese Voraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegen bzw. gegen den Aus-
schluss verstoßen wird, darf der Lieferant diesen Stromliefervertrag schriftlich 
mit sofortiger Wirkung kündigen.

(4) Private Kunden sind natürliche Personen, welche die elektrische Energie 
für private Zwecke be nötigen oder nutzen.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Der Vertrag zwischen dem Kunden und dem Lieferanten kommt durch ein 
Angebot des Kunden und eine auf dessen Annahme gerichtete Bestätigung des 
Lieferanten (Vertragsbestätigung) zustande. Die Annahme durch den Lieferanten 
erfolgt innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Vertragsangebots. Der 
Vertrag besteht aus den im schriftlichen bzw. elektronischen Auftragsformular 
angegebenen Bestandteilen. 

Bei Übersendung der Vertragsbestätigung steht der genaue Lieferbeginn noch 
nicht fest. Diesen wird der Lieferant dem Kunden so schnell wie ihm möglich 
schriftlich mitteilen. In der Regel kann der Lieferant entsprechend der Festlegung 
durch die Bundesnetzagentur die Lieferung zum Monatsersten des übernächsten 
Monats nach Vertragsschluss realisieren. Damit der Lieferant die Lieferung 
realisieren kann, ist es erforderlich, dass der Kunde die in seinem Auftrag 
anzugebenden Daten vollständig und richtig mitteilt und dem Lieferanten eine 
Vollmacht zur Kündigung seines bisherigen Stromliefervertrages erteilt, ggf. 
auch diesen selbst zum Liefer beginn kündigt. 

(2) Die Stromlieferung beginnt zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zu dem der örtliche 
Netzbetreiber die Netznutzung ermöglicht. Besteht für die zu beliefernde Ver-
brauchsstelle des Kunden bei Vertragsschluss noch ein Stromliefervertrag mit 
einem anderen Lieferanten (Altstromliefervertrag), so beginnt diese Stromlieferung 
erst mit dem Tag, der auf die Beendigung des Altstromliefervertrages folgt.

Der Kunde kann in seinem Auftrag einen Wunschtermin für den Lieferbeginn 
angeben. Der Liefer beginn darf dabei maximal sechs Kalendermonate nach 
Auftragserteilung liegen. Sollte der ge wünschte Liefertermin nicht realisierbar 
sein, erfolgt die Lieferung zum nächstmöglichen Termin.

Kommt innerhalb von sechs Kalendermonaten ab Vertragsschluss keine Belie-
ferung des Kunden zustande oder teilt der Kunde die in seinem Auftrag anzu-
gebenden Daten nicht vollständig oder nicht richtig mit, hat der Lieferant das 
Recht, diesen Stromliefervertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen.

(3) Die Vertragsbestätigung erfolgt in Textform und enthält eine zusammen-
hängende Aufstellung aller für einen Vertragsschluss notwendigen Angaben, 
insbesondere

1.  Angaben zum Kunden (Familienname, Vorname, Geburtstag sowie Adresse, 
Kundennummer),

2.  Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts 
des Zählers,

3.  Angaben zum Lieferanten (Firma, Registergericht, Registernummer und 
Adresse) und

4.   Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Belieferung durch-
geführt wird (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse).

Soweit der Kunde dem Lieferanten die Angaben nach Satz 3 Nr. 1 noch nicht im 
Rahmen seines Angebots nach Absatz 1 übermittelt hat, ist er verpfl ichtet, diese 
dem Lieferanten auf Anforderung mitzuteilen.

§ 3 Strompreis

(1) Der Kunde verpfl ichtet sich, die zur Verfügung gestellte und abgenommene 
elektrische Energie zu bezahlen. Der vom Kunden für das von ihm jeweils gewählte 
Produkt zu zahlende Strompreis ergibt sich zunächst aus den bei Vertragsschluss 
vereinbarten Preisen. Soweit sich der Kunde nach § 27 im KSO-Portal registriert 
hat, fi ndet er dort seine Vertragsunterlagen mit den vereinbarten Preisen. Kommt 
es nach Vertragsschluss zu einer auf § 5 gestützten Preisänderung, so tritt die 
Mitteilung über die zukünftig geltenden Preise an die Stelle des zuvor vereinbarten 
Preises. Der Kunde kann darüber hinaus die jeweils aktuellen Preise im Internet 
unter www.vattenfall.de einsehen oder telefonisch beim Lieferanten erfragen.

(2) Die Preise für private Kunden verstehen sich einschließlich Abgaben (Entgelte 
für den Netzzugang, Konzessionsabgabe, Entgelte aufgrund des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes und des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes) sowie Steuern 
(Strom- und Umsatzsteuer). 

Dabei werden Strom- und Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten 
Höhe berechnet.

(3) Soweit künftig für die Beschaffung, die Übertragung, die Verteilung oder 
die Lieferung elek trischer Energie belastende neue Steuern oder Abgaben 
irgendwelcher Art eingeführt werden sollten, trägt diese der Kunde, soweit das 
Gesetz nichts anderes bestimmt. Der Lieferant wird den Kunden mindestens 
sechs Wochen vor dem Zeitpunkt, zu dem sich die Preise aufgrund der Einfüh-
rung der neuen Steuer oder Abgabe erhöhen werden, hierüber in Textform 
informieren. Entfällt künftig eine bisher vom Kunden getragene Steuer oder 
Abgabe, ist der Lieferant verpfl ichtet, den Preis ab dem Zeitpunkt des Entfallens 
um den Betrag dieser Steuer oder Abgabe zu senken. 

§ 4 Bedarfsdeckung, Art der Versorgung

(1) Der Kunde ist für die Dauer des Stromliefervertrages verpfl ichtet, seinen 
gesamten leitungs gebundenen Elektrizitätsbedarf aus den Elektrizitäts-
lieferungen des Lieferanten zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung 
durch Eigenanlagen der Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer 
Leistung und aus erneuerbaren Energien; ferner durch Eigenanlagen, die 
ausschließlich der Sicherstellung des Elektrizitätsbedarfs bei Aussetzen der 
Versorgung dienen (Notstromaggregate). Notstromaggregate dürfen außer-
halb ihrer eigentlichen Be stimmungen nicht mehr als 15 Stunden monatlich 
zur Erprobung betrieben werden.

(2) Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und Spannungsart für 
das Vertragsverhältnis maßgebend sein sollen, ergibt sich aus der Stromart 
und Spannung des jeweiligen Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen 
Versorgung, an das die Anlage, über die der Kunde Strom entnimmt, ange-
schlossen ist. 

§ 5 Preisänderungen 

Außerhalb des Anwendungsbereichs des § 3 Abs. 3 gelten für Preisänderungen 
§ 5 Abs. 2 und 3 der Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) ent-
sprechend. § 5 Abs. 2 und 3 der Strom GVV lauten wie folgt: 

§ 5 Abs. 2 StromGVV: Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden 
Bedingungen werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher 
Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten 
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Änderung erfolgen muss. Der Grundversorger ist verpfl ichtet, zu den be-
absichtigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe eine 
briefl iche Mitteilung an den Kunden zu versenden und die Änderungen auf 
seiner Internetseite zu veröffentlichen. 

§ 5 Abs. 3 StromGVV: Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden 
Bedingungen werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer 
fristgemäßen Kündigung des Vertrages mit dem Grundversorger die Einleitung 
eines Wechsels des Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Kündigung nachweist. 

Soweit sich der Kunde nach § 27 im KSO-Portal registriert hat, erfolgt die Infor-
mation über Preisänderungen zusätzlich über das KSO-Portal. Wenn im Vertrag 
ein Zeitraum als „Preisgarantie“ vereinbart wurde, wird eine Preiserhöhung 
nach diesem § 5 innerhalb des vereinbarten Zeitraums ab Lieferbeginn ausge-
schlossen.

§ 6 Umfang der Stromlieferung

(1) Der Lieferant ist im Interesse des Kunden verpfl ichtet, die für die Durchführung 
der Stromlieferung erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern abzuschließen. 
Er hat die ihm möglichen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am Ende des 
Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach der Niederspannungs-
anschlussverordnung berechtigt ist, zu den Preisen und Bedingungen dieses 
Vertrages Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Die Elektrizität wird im Rahmen 
dieses Vertrages für die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert.

(2) Der Lieferant ist verpfl ichtet, den Elektrizitätsbedarf des Kunden im Rahmen 
dieses Vertrages zu befriedigen und für die Dauer des Vertrages im vertraglich 
vorgesehenen Umfang nach Maß gabe des Absatzes 1 jederzeit Elektrizität zur 
Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,

1. soweit die Bedingungen dieses Vertrages zeitliche Beschränkungen vorsehen,
2.  soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschluss-

nutzung nach § 17 der Niederspannungsanschlussverordnung oder § 24 Abs. 1, 
2 und 5 der Niederspannungs anschlussverordnung unterbrochen hat oder

3.  soweit und solange der Lieferant an der Erzeugung, dem Bezug oder der 
vertragsgemäßen Lieferung von Elektrizität durch höhere Gewalt oder sonstige 
Umstände, deren Beseitigung ihm nicht möglich ist oder wirtschaftlich nicht 
zugemutet werden kann, gehindert ist.

(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitäts-
versorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs ein-
schließlich des Netzanschlusses handelt, der Lieferant von der Leistungspfl icht 
befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maß-
nahmen des Lieferanten nach § 19 beruht. Der Lieferant ist verpfl ichtet, dem 
Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensverursachung 
durch den Netz betreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft 
zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt 
werden können.

(4) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitäts-
versorgung als Folge einer Störung des Netzanschlusses gemäß Abs. 3 Satz 1 
können dem Kunden nach den gesetz lichen Vorschriften Ansprüche gegen den 
Netzbetreiber, an dessen Netz die Verbrauchsstelle des Kunden angeschlossen 
ist, zustehen. 

§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; 
Mitteilungspfl ichten

Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung 
zusätzlicher Verbrauchsgeräte sind dem Lieferanten mitzuteilen, soweit sich 
dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten über den 
Inhalt der Mitteilung kann der Lieferant in ergänzenden Bedingungen regeln.

§ 8 Messeinrichtungen

(1) Die vom Lieferanten gelieferte Elektrizität wird durch die Messeinrichtungen 
nach § 21 b des Energiewirtschaftsgesetzes festgestellt.

(2) Der Lieferant ist verpfl ichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nach-
prüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 
anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes beim Mess-
stellenbetreiber zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht 

bei dem Lieferanten, so hat er diesen zeitgleich mit der Antragstellung zu 
benachrichtigen. Die Kosten der Prüfung fallen dem Lieferanten zur Last, falls 
die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst 
dem Kunden.

§ 9 Zutrittsrecht

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis ver-
sehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des 
Lieferanten den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, 
soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung 
der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch 
Mitteilung an den jeweiligen Kunden oder durch Aushang an oder im jeweiligen 
Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin 
erfolgen; mindestens ein Ersatz termin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge 
zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind.

§ 10 Vertragsstrafe

(1) Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinfl ussung oder vor 
Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so 
ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die 
Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate auf der Grund-
lage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von 
bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden Preis zu berechnen.

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich 
oder grob fahr lässig die Verpfl ichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen 
Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, 
den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpfl ichtung nach dem für ihn geltenden 
Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum 
von sechs Monaten verlangt werden.

(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungs-
pfl icht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender 
Anwendung der Absätze 1 und 2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens 
sechs Monate betragen darf, erhoben werden.

§ 11 Ablesung

(1) Der Lieferant ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten zu 
verwenden, die er vom Netzbetreiber oder vom Messstellenbetreiber oder von 
dem die Messung durchführenden Dritten erhalten hat.

(2) Der Lieferant kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlangen, 
dass diese vom Kunden abgelesen werden, wenn dies

1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1,
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder
3.  bei einem berechtigten Interesse des Lieferanten an einer Überprüfung der 

Ablesung erfolgt. 

Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese 
ihm nicht zumutbar ist. Der Lieferant darf bei einem berechtigten Widerspruch 
nach Satz 2 für eine eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen.

(3) Wenn der Netzbetreiber oder der Lieferant das Grundstück und die Räume 
des Kunden trotz Beachtung der in § 9 für das Zutrittsrecht geregelten Voraus-
setzungen nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf der Lieferant 
den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neu-
kunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemessener 
Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn 
der Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt. 

§ 12 Abrechnung

(1) Der Elektrizitätsverbrauch wird nach Wahl des Lieferanten monatlich 
oder in anderen Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Monate nicht wesentlich 
überschreiten dürfen, abgerechnet.

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsabhängigen 
Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig 
berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage 



von Erfahrungswerten für vergleichbare Kunden angemessen zu berücksichtigen. 
Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger 
Abgabensätze.

§ 13 Abschlagszahlungen und Zahlungsweise

(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der Lieferant 
für die nach der letzten Abrechnung verbrauchte Elektrizität eine Abschlags-
zahlung verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung 
entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. 
Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung 
nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der 
Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies ange-
messen zu berücksichtigen.

(2) Ändern sich die Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden 
Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend 
angepasst werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt 
wurden, so ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens 
aber mit der nächsten Abschlags forderung zu verrechnen. Nach Beendigung 
des Versorgungsverhältnisses sind zu viel gezahlte Abschläge unverzüglich zu 
erstatten.

(4) Der Kunde kann zwischen einer Zahlung durch Erteilung einer Einzugser-
mächtigung und durch Überweisung wählen. Eventuell entstehende Guthaben 
wird der Lieferant auf das vom Kunden angegebene Konto erstatten.  

§ 14 Vorauszahlungen

(1) Der Lieferant ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch eines Abrech-
nungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des 
Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungs-
verpfl ichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer 
Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und in verständlicher Form 
zu unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe 
der Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben.

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden 
Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer 
ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungs-
zeitraum über mehrere Monate und erhebt der Lieferant Abschlagszahlungen, 
so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die 
Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen.

(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden 
einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassen-
systeme einrichten.

§ 15 Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der Lage, 
kann der Lieferant in angemessener Höhe Sicherheit verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs verzinst.

(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung 
nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpfl ichtungen aus dem Vertragsverhältnis 
nach, so kann der Lieferant die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungs-
aufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen 
zu Lasten des Kunden.

(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung 
mehr verlangt werden kann.

§ 16 Rechnungen und Abschläge

Die für die jeweils in Rechnung gestellte Forderung maßgeblichen Berechnungs-
faktoren werden in der Rechnung vollständig ausgewiesen. Neben dem in 
Rechnung gestellten Verbrauch wird in der Rechnung auch der Verbrauch des 

vergleichbaren Vorjahreszeitraums angegeben. Auf im Abrechnungszeitraum 
eingetretene Änderungen der Preise und Bedingungen wird hingewiesen.

§ 17 Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Lieferanten angegebenen 
Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsauf-
forderung fällig. Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen 
berechtigen gegenüber dem Lieferanten zum Zahlungsaufschub oder zur 
Zahlungsverweigerung nur,

1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder
2. sofern
 a)  der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund 

mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen 
Abrechnungszeitraum ist und

 b)  der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange 
durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts 
festgestellt ist. 

§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Lieferant, wenn er erneut zur 
Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, 
die dadurch entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal 
berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die 
Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-
grundlage nach zuweisen.

(3) Gegen Ansprüche des Lieferanten kann vom Kunden nur mit unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 18 Berechnungsfehler

(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrs-
fehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages 
festgestellt, so ist die Überzahlung vom Lieferanten zurückzuzahlen oder der 
Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht ein-
wandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt 
der Lieferant den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung 
aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Fest-
stellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder aufgrund des vor-
jährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind 
angemessen zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht 
ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstellen-
betreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der 
Nachberechnung zu Grunde zu legen.

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorher-
gehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers 
kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der 
Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt.

§ 19 Unterbrechung der Versorgung

(1) Der Lieferant ist berechtigt, die Versorgung ohne vorherige Androhung 
durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde den 
Vertragsbedingungen in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt 
und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer Arbeit 
unter Umgehung, Beeinfl ussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen 
zu verhindern.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer 
fälligen Zahlungsverpfl ichtung trotz Mahnung, ist der Lieferant berechtigt, die 
Versorgung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den 
zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der Niederspannungsanschluss-
verordnung mit der Unterbrechung der Versorgung zu beauftragen. Dies gilt 
nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht 
besteht, dass er seinen Verpfl ichtungen nachkommt. Der Lieferant kann mit 
der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Versorgung androhen, sofern 
dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. Wegen 
Zahlungsverzuges darf der Lieferant eine Unterbrechung unter den in den 



Sätzen 1 bis 3 genannten Voraussetzungen nur durchführen lassen, wenn der 
Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpfl ichtungen von 
mindestens 100 Euro in Verzug ist. Bei der Berechnung der Höhe des Betrages 
nach Satz 4 bleiben diejenigen nicht titulierten Forderungen außer Betracht, 
die der Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstandet 
hat. Ferner bleiben diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen einer 
Vereinbarung zwischen Lieferanten und Kunden noch nicht fällig sind oder die 
aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung 
des Lieferanten resultieren. 

(3) Der Beginn der Unterbrechung der Versorgung ist dem Kunden drei Werk-
tage im Voraus anzukündigen.

(4) Der Lieferant hat die Versorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, 
sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die 
Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. 
Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; 
die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale 
darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht 
über steigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nach-
zuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 20 Kündigung

(1) Der Stromliefervertrag kann von beiden Vertragsparteien mit einer Frist 
von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.

(2) Bei einem Umzug ist der Kunde abweichend von Abs. 1 berechtigt, den Vertrag 
mit zweiwöchiger Frist auf das Ende eines Kalendermonats zu kündigen. Im 
Falle einer umzugsbedingten Kündigung informiert der Kunde den Lieferanten 
insbesondere über das Datum des Auszugs sowie seine neue Rechnungsan-
schrift. Soweit sich der Kunde gemäß § 27 im KSO-Portal registriert hat, teilt 
er seine neue Adresse über das KSO-Portal mit.

(3) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Lieferant soll eine Kündigung des 
Kunden innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Eingang in Textform be-
stätigen. Der im KSO-Portal registrierte Kunde kann die Kündigung auch über 
das KSO-Portal erklären.

(4) Der Lieferant darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kündigung 
des Vertrages, insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, verlangen.

§ 21 Fristlose Kündigung

Der Lieferant ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis 
fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Ver-
sorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 19 
Abs. 2 ist der Lieferant zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei 
Wochen vorher angedroht wurde; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt ent sprechend.

§ 22 Gerichtsstand

Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpfl ichtungen aus dem Stromliefervertrag 
ist der Ort der Elektrizitätsabnahme durch den Kunden.

§ 23 Vertragslaufzeit

Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit.

§ 24 Widerrufsrecht

Der Kunde kann innerhalb von zwei Wochen nach Lieferbeginn den Vertrag 
widerrufen. Die Erklärung über den Widerruf muss schriftlich erfolgen. Wurde 

der Kunde zum Zeitpunkt des Widerrufs bereits mit Strom beliefert, so erfolgt 
die Abrechnung nach den Allgemeinen Bedingungen und Allgemeinen Preisen 
der Grundversorgung, sofern der Lieferant zugleich auch Grundversorger im 
jeweiligen Netzgebiet ist. Andernfalls fi ndet die Abrechnung auf der Grundlage 
der für diesen Vertrag geltenden Preise statt. 

§ 25 Bonitätsauskunft 

Der Lieferant behält sich vor, unter Beachtung des Datenschutzrechts die Prüfung 
der Bonität eines neuen Kunden vor Vertragsabschluss über einen externen 
Dienstleister vorzunehmen.

§ 26 Zukünftige Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(1) Der Lieferant ist berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
künftig zu ändern. Derartige Änderungen werden dem Kunden mit einer Vor-
ankündigungsfrist von 6 Wochen mitgeteilt. Sie gelten als vereinbart, wenn 
der Kunde nicht schriftlich widerspricht. Hierauf wird der Lieferant den Kunden 
bei der Mitteilung hinweisen. Der Widerspruch des Kunden ist nur dann wirksam, 
wenn er innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Mitteilung über die Änderung 
an den Lieferanten abgesendet wurde. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Änderungen, durch die das von den Vertragsparteien 
vereinbarte Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung wesentlich ver-
ändert wird. 

§ 27 Kundenservice Online

Der Lieferant unterhält das Portal „Kundenservice Online“ (KSO-Portal) auf 
seiner Website unter http://kundenservice.vattenfall.de. 

Der Kunde kann sich im KSO-Portal registrieren. Er erklärt sich durch die 
Registrierung damit einverstanden, das KSO-Portal für die in diesem Vertrag 
vorgesehenen Zwecke zu nutzen. 

Die nachfolgend dargestellten Sonderregelungen gelten nur für Kunden, die sich 
im KSO-Portal registriert haben, jeweils ab dem Zeitpunkt dieser Registrierung: 

Anstatt die Rechnungen und sonstigen Schreiben schriftlich zu übersenden, wird 
der Lieferant diese jeweils im KSO-Portal hinterlegen — im Fall von §§ 3 und 5 
zusätzlich zur briefl ichen Mit teilung. Über die Verfügbarkeit dieser Rechnungen 
und sonstigen Schreiben erhält der Kunde jeweils eine E-Mail-Benachrichtigung 
an seine im KSO-Portal angegebene Adresse. Der Kunde verpfl ichtet sich, die 
Rechnungen bzw. sonstigen Schreiben dort abzurufen. 

Kündigungen nach §§ 20, 21 dieser Bedingungen kann der Lieferant wahlweise 
schriftlich oder nach dem vorstehend beschriebenen Verfahren erklären. 

Rechnungen, Kündigungen und sonstige Schreiben des Lieferanten gelten dann 
als dem Kunden zugegangen, wenn der Kunde vom Lieferanten durch eine 
E-Mail informiert wurde, dass neue Nachrichten bzw. Dokumente im KSO-Portal 
hinterlegt wurden — im Fall von §§ 3 und 5 zusätzlich zur briefl ichen Mitteilung. 

Der Kunde verpfl ichtet sich, bei Änderungen seiner E-Mail-Adresse unverzüglich 
seine im KSO-Portal hinterlegte E-Mail-Adresse zu aktualisieren.

Der Kunde nutzt für eventuelle E-Mails an den Lieferanten die folgende E-Mail-
Adresse: stromkunden.hamburg@vattenfall.de, sofern ihm nicht vom Lieferanten 
eine abweichende E-Mail-Adresse mitgeteilt wurde.


